
BTHG – Fachtag zur landesrechtlichen 
Umsetzung 

Existenzsichernde Leistungen 

19.09.2017 



Neues Finanzierungssystem 

Herauslösen der EGH aus dem SGB XII und 
Integration als neuer Teil 2 in das SGB IX 

 

Unterkunft 
und 
Verpflegung 

Grundsicherung 

Fachleistung 

Existenzsichernde 
Leistungen gem. SGB XII/II EGH-Leistung gem. SGB IX 



Vergleich altes vs. neues 
Finanzierungssystem 

Maßnahmepauschale 

Grundpauschale 

Investitionsbetrag 

System heute 

Eingliederungshilfe 

Grundsicherung 

System ab 2020 

Pflegeversicherung  
/ Hilfe zur Pflege 



Bisherige Komplexleistung 

Vergütungsbestandteile 
Existenzsichernde Leistungen und Fachleistungen 

 
Maßnahmepauschale  

pädagogische und pflegerische (§43a SGB XI) Betreuung 
 

Grundpauschale 
Unterkunft und Verpflegung 

 
Investitionsbetrag 

Betriebsnotwendige Anlagen und Ausstattung  



Sozialhilferechtliches 
Dreiecksverhältnis 

Leistungsempfänger 

Leistungsträger Leistungserbringer 

Anspruch: 
- Eingliederungshilfe 
- ggf. SGB XI, SGB V 
- Hilfen zum 

Lebensunterhalt,  
Grundsicherung 

für Leistungen des Wohnens in 
gemeinschaftlicher Wohnform 

Vertrag über: 
- Überlassung von 

Wohnraum 
- Betreuungs- und 

Pflegeleistungen 
- Verpflegung 

Vertrag zur Fachleistung: Leistungs- und Vergütungsvereinbarung 
öffentlich-rechtlicher Vertrag 

privatrechtlicher Vertrag Öffentliches 
Rechtsverhältnis 



Trennung von Fachleistungen und 
existenzsichernden Leistungen 

  
Fachleistungen  

SGB IX, Teil 2 

 Existenzsichernde 
Leistungen        

   SGB XII, 4.Kapitel 

 Zur Teilhabe am Leben werden in 
der Gemeinschaft erbracht: 
 
• Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation §42 ff. u. §109+110 
• Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben §49 ff. u. §111 
• Unterhaltssichernde und andere 

Leistungen §64 ff. 
• Leistungen zur  Teilhabe an 

Bildung §75 
• Leistungen zur sozialen Teilhabe 

SGB IX §76 und §113   

Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung: 
 
• Notwendiger Lebensunterhalt 

SGB XII §28 (Regelbedarfsstufe 
2) 

• Mehrbedarfe SGB XII §30, Abs.4  
u. §42b 

• Einmalige Bedarfe §31, z.B. 
Erstausstattung 

• Bildungsbedarfe, z.B. 
Klassenfahrten 

• Bedarfe für Unterkunft und 
Verpflegung §35,42,42a 



Weitere Bedarfsdeckung 

Kosten der Unterkunft 

Leistungen zur Existenzsicherung 

Wohnen in gemeinschaftlicher  
Wohnform: 
Regelbedarfsstufe 2 = 368 € 

Mehrbedarfe §30 Abs.4 SGB XII 



Refinanzierung der reinen 
Wohn-Leistungen für Erwachsene 

1. Basismiete 
Übernahme bis zur Höhe der angemessenen Kaltmiete (zuzüglich 
Heizkosten) eines Ein-Personen-Haushalts im Rahmen der 
Grundsicherung je nach Kommune 

2. 25% Sonderaufschlag zur Basismiete (bei Nachweis) 
durch SGB XII-Bedarfsträger bei gemeinschaftlichen Wohnformen 

3. „Eingliederungshilfe-Aufschlag“ 
für Aufwendungen oberhalb der 125%, „soweit wegen Umfangs der 
Assistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf besteht“ (§ 
77 (2) SGB IX) 

4. Investitionsbetrag 
für die zur Erbringung der Fachleistung erforderlichen 
betriebsnotwendigen Anlagen (§ 125 (2) SGB IX iVm § 131 (1;2;1) 
SGB IX) 

 



Einige wichtige Änderungen 

• §27b SGB XII (notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen) gilt ab 
01.01.2020 nicht mehr für Menschen mit Behinderung 

• Menschen mit Behinderung in gemeinschaftlichen Wohnformen haben 
dann einen Anspruch auf Regelbedarfsstufe 2 (2017: 368€) und einen 
möglichen Mehrbedarf (§30 SGBXII) 

• Barbetrag (110,43€) und Kleiderpauschale (24,53€) entfallen 
• Wohneinrichtung und Menschen mit Behinderung müssen sich über die 

Anteile des Regelsatzes für die „Leistung Wohnen“ einigen. (siehe Warenkorb) 

• Investitionskostenpauschale fällt weg, Investitionskosten werden nur 
noch für die betriebsnotwendigen Anlagen zur Erbringung der 
Fachleistung erstattet 



Zusammensetzung des Regelsatzes 

Gütergruppen RBS 2 2017 

Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren 128,18€ 

Bekleidung und Schuhe 32,22€ 

Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung 32,60€ 

Innenausstattung, Haushaltsgeräte, lfd. Haushaltsführung 22,66€ 

Gesundheitspflege 13,97€ 

Verkehr 30,63€ 

Nachrichtenübermittlung 32,88€ 

Freizeit, Unterhaltung, Kultur 35,27€ 

Bildungswesen 0,94€ 

Beherbergungs- und Gaststättenleistungen 9,14€ 

Andere Waren und Dienstleistungen 29,15€ 



Zuordnung der Gebäudeflächen 

Individuelle Wohnflächen, z.B. 
• individueller Wohnraum 
• individueller Sanitärraum 

• VF innerhalb obiger Räume 
 

Fachleistungsflächen, z.B.  
• Dienstzimmer 

• Büro Leitung/Verwaltung 
• Therapieräume 

• Besprechungsräume 
• Außenanlagen für Fachleistung 

• VF zu FL-Flächen 
 

Funktionsräume, z.B. 
• Kellerräume 
• Waschküche 

• Heizungsräume 
• Garagen 

• VF zu Funktionsräumen 

Gemeinschaftsflächen, z.B. 
• Wohn-/Essräume 

• Gemeinschaftsräume 
• Pflegebäder 

• Mehrzweckräume 
• VF zu Gemeinschaftsräumen 

 
 
 



Zuordnung der Gebäudeflächen 

Individuelle Wohnflächen 
Fläche kann direkt dem einzelnen 

Bewohner zugeordnet werden 
Refinanzierung 

Grundsicherung, evtl. +25% 
 

Fachleistungsflächen 
Flächen, die zur Erbringung der 

Fachleistung notwendig sind 
Refinanzierung 

Fachleistung 

Funktionsräume 
Flächen, die nicht direkt Bewohner- 
oder FL-Fläche zugeordnet werden 

können 
Refinanzierung 

Teils Grundsicherung, teils 
Fachleistung 

Gemeinschaftsflächen 
Flächen, die dem Wohnraum der 

Bewohner zugeordnet werden 
Refinanzierung 

Grundsicherung , evtl. +25% 
 
 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Christoph Straßer 
Kath. Jugendfürsorge der Diözese  Regensburg e.V. 

Orleansstraße 2a, 93055 Regensburg 
c.strasser@kjf-regensburg.de 
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